Ausfertigung fiir Bezirksstelle

Berufsausbildungsvertrag

Zusatzliches Pflichtfeld! Achtstellige
Betriebsnummer der Bundesagentur fur Arbeit an:

fur Medizinische Fachangestellte
(§§ 10, 11 Berufsbildungsgesetz)

an .
a( arztekammer
niedersachsen

Grundlage des Berufsbhildungsgesetzes (BBiG)
,Betriebsnummer der Ausbildungsstéatte nach § 18i Absatz 1
oder § 18k Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch®

Zwischen der/dem Ausbildenden und

der/dem Auszubildenden [ weiblich Q mannlich [ divers

Name und Anschrift des Ausbildungsbetriebes

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

StraBe, Hausnummer

Geburtsdatum Geburtsort

PLZ Ort StraBe, Hausnummer
Telefon PLZ Ort
Verantwortliche/r Ausbilder/in Staatsangehérigkeit

Anschrift der Ausbildungsstelle*

wird nachstehender Vertrag nach MaBgabe der Verordnung Uber
die Berufsausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten vom
26. April 2006, BGBI. Teil I, Nr. 22, S. 1097 ff. geschlossen.

Der Ausbildungsplan (Anlage 1) regelt die zeitliche und inhaltliche Glie-
derung nach MaBgabe des Ausbildungsrahmenplans (Anlage 2), die
beigefiigt sind.

Anderungen des wesentlichen Vertragsinhalts (§ 11 BBIiG), auch Auf-
|6sungen, Ausbildungswechsel, Namensanderung der/des Auszu-
bildenden, sind unverziglich zur Eintragung in das Verzeichnis der
Berufausbildungsverhéltnisse bei der Arztekammer anzuzeigen.

Vertretungsberechtigt sind beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die
Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. Ist ein Vormund
bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Ausbildungsvertrags der
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.

D Ettern [ vater D Mutter Vormund

Name, Vorname der gesetzlichen Vertreter

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

A. Die Ausbildungsdauer betréagt drei Jahre.

Das Berufsausbildungsverhaltnis

beginnt am und endet am

B. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden eine ange-
messene Vergutung. lhre Hohe richtet sich nach den jeweiligen Tarif-
vertrégen, die die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbe-
dingungen von Arzthelferinnen/MFA mit dem Verband medizinischer
Fachberufe e.V. abgeschlossen hat. Die monatliche Brutto-Vergltung
richtet sich unter Einschluss kinftiger Vergltungsanpassungen nach
dem jeweils geltenden Gehaltstarifvertrag fir MFA/AH.

z. Zt.
EUR

im ersten

zweiten dritten Ausbildungsijahr.

C. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden Urlaub
nach dem jeweils von der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der
Arbeitsbedingungen von Arzthelferinnen/Medizinischen Fachange-
stellten mit dem Verband medizinischer Fachberufe e.V.
abgeschlossenen Manteltarifvertrag (derzeit 28 Arbeitstage).

im Jahr

Arbeitstage

Vertrag gepriift und registriert am:

Eintragungsnummer:

Unterschrift Siegel

* Nur anzugeben, wenn abweichend von o.g. Ades Ausbildungsbetriebes

D. Berufsschulstandort

E. Auch die rickseitigen Vereinbarungen des Berufsausbildungsver-
trags fur die/den Ausbildende/n und die/den Auszubildende/n sind
Gegenstand dieses Vertrags und werden anerkannt.

Ort Datum

Unterschrift der/des Ausbildenden** und Praxisstempel

Unterschrift der/des Auszubildenden (Vorname und Name)

E-Mail und Telefonnummer der/des Auszubildenden

Die gesetzlichen Vertreter der/des Auszubildenden:

Unterschrift Mutter und Vater/Vormund (Vorname und Name)

Die/der Auszubildende ist Uber die Verpflichtung zur Einhaltung der
gesetzlichen Schweigepflicht unterrichtet worden.

Unterschrift der/des Ausbildenden Unterschrift der/des Auszubildenden

Die/der Auszubildende hat davon Kenntnis genommen, dass es der/
dem Ausbildenden gestattet ist, von der Berufsschule ausbildungsbe-
zogene Tatsachen zu erfragen.

Bitte alle folgenden Seiten ausfiillen und unterschreiben!

** Bei einer Berufsaustibungsgemeinschaft oder einem MVZ ist nur die Unterschrift der/des vertretungsberechtigten Gesellschafter/s bzw. der/des Geschaftsfiihrer/s erforderlich.

(Stand: 29.11.2024)


Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) „Betriebsnummer der Ausbildungsstätte nach § 18i Absatz 1 oder § 18k Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch“


Zusätzliches Pflichtfeld! Achtstellige Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit an:


schmotz
Pfeil


Antrag auf Eintragung

in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse zum
Berufsausbildungsvertrag

Anzahl der in der Ausbildungsstitte titigen Arzte:

Vollzeit Teilzeit
Anzahl der in der Ausbildungsstétte Beschéftigten:

Vollzeit Teilzeit
Auszubildende mit Std. Ich beantrage, den Berufsausbildungsvertrag in das Verzeichnis der
(ohne diesen Vertrag) Berufsausbildungsverhéltnisse einzutragen.
Medizinische Ich bestétige die Richtigkeit und Vollstandigkeit der gemachten
Fachangestelite mit Std. Angaben sowie die Ubereinstimmung der Vertragsniederschrift.

Die Datenerhebung erfolgt auf Grund der §§ 10, 11, 27 bis 31, 34 bis
Sprechstunden- 36 BBiG sowie der §§ 4 und 5 BerBiFG.
schwester mit Std.
Gesundheits- und
(Kinder-)Krankenpfleger mit Std.
, den

Ort Datum

Unterschrift der/des Ausbildenden*

Praxisstempel

Bitte fillen Sie den beiliegenden Kurzfragebogen zur Berufsbildungsstatistik aus.

* Bei einer Berufsausiibungsgemeinschaft oder einem MVZ ist nur die Unterschrift der/des vertretungsberechtigten Gesellschafter/s bzw. der/des Geschaftsfiihrer/s erforderlich.



Ausfertigung fiir die/den Ausbildende/n

Berufsausbildungsvertrag

fur Medizinische Fachangestellte
(§§ 10, 11 Berufsbildungsgesetz)

an .
a( arztekammer
niedersachsen

Zwischen der/dem Ausbildenden und

der/dem Auszubildenden [ weiblich Q mannlich [ divers

Name und Anschrift des Ausbildungsbetriebes

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

StraBe, Hausnummer

Geburtsdatum Geburtsort

PLZ Ort StraBe, Hausnummer
Telefon PLZ Ort
Verantwortliche/r Ausbilder/in Staatsangehérigkeit

Anschrift der Ausbildungsstelle*

wird nachstehender Vertrag nach MaBgabe der Verordnung Uber
die Berufsausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten vom
26. April 2006, BGBI. Teil I, Nr. 22, S. 1097 ff. geschlossen.

Der Ausbildungsplan (Anlage 1) regelt die zeitliche und inhaltliche Glie-
derung nach MaBgabe des Ausbildungsrahmenplans (Anlage 2), die
beigefiigt sind.

Anderungen des wesentlichen Vertragsinhalts (§ 11 BBIiG), auch Auf-
|6sungen, Ausbildungswechsel, Namensanderung der/des Auszu-
bildenden, sind unverziglich zur Eintragung in das Verzeichnis der
Berufausbildungsverhéltnisse bei der Arztekammer anzuzeigen.

Vertretungsberechtigt sind beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die
Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. Ist ein Vormund
bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Ausbildungsvertrags der
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.

D Ettern [ vater D Mutter Vormund

Name, Vorname der gesetzlichen Vertreter

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

A. Die Ausbildungsdauer betréagt drei Jahre.

Das Berufsausbildungsverhaltnis

beginnt am und endet am

B. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden eine ange-
messene Vergutung. lhre Hohe richtet sich nach den jeweiligen Tarif-
vertrégen, die die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbe-
dingungen von Arzthelferinnen/MFA mit dem Verband medizinischer
Fachberufe e.V. abgeschlossen hat. Die monatliche Brutto-Vergltung
richtet sich unter Einschluss kinftiger Vergltungsanpassungen nach
dem jeweils geltenden Gehaltstarifvertrag fir MFA/AH.

z. Zt.
EUR

im ersten

zweiten dritten Ausbildungsijahr.

C. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden Urlaub
nach dem jeweils von der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der
Arbeitsbedingungen von Arzthelferinnen/Medizinischen Fachange-
stellten mit dem Verband medizinischer Fachberufe e.V.
abgeschlossenen Manteltarifvertrag (derzeit 28 Arbeitstage).

im Jahr

Arbeitstage

Vertrag gepriift und registriert am:

Eintragungsnummer:

Unterschrift Siegel

*

Nur anzugeben, wenn abweichend von o.g. Ades Ausbildungsbetriebes

D. Berufsschulstandort

E. Auch die riickseitigen Vereinbarungen des Berufsausbildungsver-
trags fur die/den Ausbildende/n und die/den Auszubildende/n sind
Gegenstand dieses Vertrags und werden anerkannt.

Ort Datum

Unterschrift der/des Ausbildenden** und Praxisstempel

Unterschrift der/des Auszubildenden (Vorname und Name)

E-Mail und Telefonnummer der/des Auszubildenden

Die gesetzlichen Vertreter der/des Auszubildenden:

Unterschrift Mutter und Vater/Vormund (Vorname und Name)

Die/der Auszubildende ist Uber die Verpflichtung zur Einhaltung der
gesetzlichen Schweigepflicht unterrichtet worden.

Unterschrift der/des Ausbildenden Unterschrift der/des Auszubildenden

Die/der Auszubildende hat davon Kenntnis genommen, dass es der/
dem Ausbildenden gestattet ist, von der Berufsschule ausbildungsbe-
zogene Tatsachen zu erfragen.

Bitte alle folgenden Seiten ausfiillen und unterschreiben!

** Bei einer Berufsaustibungsgemeinschaft oder einem MVZ ist nur die Unterschrift der/des vertretungsberechtigten Gesellschafter/s bzw. der/des Geschaftsfiihrer/s erforderlich.

(Stand: 29.11.2024)



§ 1 Ausbildungsdauer und Probezeit, Weiterbeschafti-
gung

(1) Die Ausbildungsdauer betragt drei Jahre.

(2) Die Probezeit betragt vier Monate. Wird die Ausbil-
dung wahrend der Probezeit um mehr als 1/3 dieser
Zeit unterbrochen, so verlangert sich die Probezeit
um den Zeitraum der Unterbrechung.

(3) Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der ver-
einbarten Ausbildungsdauer die Abschlussprifung,
so endet das Berufsausbildungsverhaltnis durch Be-
kanntgabe des Ergebnisses des Prufungsausschus-
ses (§ 21(2) BBIG).

(4) Besteht die/der Auszubildende die Abschlussprifung
nicht, so verlangert sich das Berufsausbildungsver-
héltnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nachstmagli-
chen Wiederholungsprufung, hdochstens jedoch um
ein Jahr (§ 21 (3) BBIG).

(5) In Ausnahmefallen kann die Arztekammer auf An-
trag der/des Auszubildenden die Ausbildungsdauer
verlangern, wenn die Verlangerung erforderlich ist,
um das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 8 (2) BBiG).

(6) Die Weiterbeschaftigung nach Beendigung des Aus-
bildungsverhaltnisses, ohne dass hierlber aus-
dricklich etwas vereinbart wird, begrindet ein Ar-
beitsverhaltnis auf unbestimmte Zeit (§ 24 BBIG).

§ 2 Pilichten der/des Ausbildenden

Die/der Ausbildende verpflichtet sich,
a) dafir zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die
berufliche Handlungsfahigkeit vermittelt wird, die
zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich
ist. Kann diese in der Praxis nicht vermittelt werden,
muss die/der Ausbildende dafiir Sorge tragen, dass
diese Fertigkeiten und Kenntnisse auflerbetrieblich
vermittelt werden. Die Berufsausbildung ist in einer
durch lhren Zweck gebotenen Form planmafig, zeit-
lich und sachlich gegliedert so durchzufuhren, dass
das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbil-
dungszeit erreicht werden kann;
der/dem Auszubildenden kostenlos Fachliteratur
und Ausbildungsmittel (einschliefilich Berufs- und
Schutzkleidung nach den geltenden Bestimmungen)
zur Verfugung zu stellen, die fur die Ausbildung und
zur Ablegung von Zwischen- und Abschlussprifun-
gen, auch soweit solche nach Beendigung des Be-
rufsausbildungsverhaltnisses und in zeitlichem Zu-
sammenhang damit stattfinden, erforderlich sind,
die/den Auszubildende/n zum Besuch der Berufs-
schule anzuhalten und freizustellen. Das Gleiche gilt,
wenn weitere AusbildungsmaBnahmen auflerhalb
der Ausbildungsstatte vorgesehen sind;
der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und
spater die Ausbildungsnachweise fur die Berufsaus-
bildung auszuhandigen, die ordnungsgemafe Fih-
rung wahrend der betrieblichen Ausbildungszeit zu
gewahrleisten und durch regelmafige Abzeichnung
zu Uberwachen;
der/dem Auszubildenden nur Verrichtungen zu tber-
tragen, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren/
seinen korperlichen Kraften angemessen sind;
f) die/den Auszubildende/n darauf hinzuweisen, dass
sie/er in die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit
eingebunden ist (§ 9 (3) Berufsordnung fur Arzte);
dafur zu sorgen, dass die/der Auszubildende charak-
terlich geférdert sowie sittlich und korperlich nicht
gefahrdet wird;
sich von der/dem jugendlichen Auszubildenden eine
Bescheinigung daruber aushandigen zu lassen, dass
diese/dieser
- vor der Aufnahme der Ausbildung (§ 32 JArbSchG)
untersucht und
- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nach-
untersucht worden ist (§ 33 JArbSchG).
Die/der Ausbildende tragt Sorge dafir, dass die-
se arztliche Bescheinigung der Arztekammer vor-
gelegt wird. Volljahrige Auszubildende dirfen nur
beschaftigt werden, wenn die arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung gemaf der Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge und der Biostoff-
Verordnung durchgefiihrt ist. Die/der Ausbildende
hat unverzuglich (spatestens innerhalb von 7 Tagen)
nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages
die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhaltnisse bei der Arztekammer unter
Beiflgung dieses Vertrages und bei jugendlichen
Auszubildenden unter Vorlage der &rztlichen Be-
scheinigung Uber die Erstuntersuchung nach § 32
JArbSchG zu beantragen; Entsprechendes gilt bei
spateren Anderungen wesentlichen Vertragsinhal-
tes;
j) die/den Auszubildende/n fur die Teilnahme an Pri-
fungen und dem Arbeitstag vor der schriftlichen Pri-
fung freizustellen;
die/den Auszubildende/n anzuhalten, die aus Grin
den der Gesundheitspflege und zur Verhitung von
Berufserkrankungen notwendigen, mindestens aber
die gesetzlich vorgeschriebenen arztlichen Untersu-
chungen vornehmen zu lassen.
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§ 3 Pflichten der/des Auszubildenden

Die/der Auszubildende hat sich zu bemihen, die beruf-
liche Handlungsfahigkeit zu erwerben, die erforderlich
ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/er ver-

pflichtet sich, insbesondere

a) die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsaus-

bildung Ubertragenen Verrichtungen und Aufgaben

sorgfaltig auszufuhren;

am Berufsschulunterricht und an Prufungen sowie

an Ausbildungsmafnahmen auBlerhalb der Ausbil-

dungsstéatte teilzunehmen, fur die sie/er nach § 2,

Buchstaben c und j, freigestellt wird;

c) den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen
der Berufsausbildung von der/dem Ausbildenden
oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt
werden;

d) die fir die Ausbildungsstatte geltende Ordnung zu

beachten;

die festgesetzte Arbeitszeit zu beachten;

f) die Praxiseinrichtung und das Arbeitsmaterial nur zu

den ihr/ihm Ubertragenen Arbeiten zu verwenden,

keinen Missbrauch damit zu treiben und sorgsam
damit umzugehen;

auf Sauberkeit und Hygiene in den Praxisraumen zu

achten;

alle Praxisvorgange sowie den Personenkreis der

Patienten geheim zu halten (§ 203 StGB), und zwar

auch nach Beendigung des Ausbildungsverhaltnis-

ses oder eines spateren Arbeitsverhaltnisses;

i) alle im Rahmen der &rztlichen Praxis wichtigen Vor-
kommnisse unverziglich der/dem Ausbildenden
mitzuteilen;

j) den Ausbildungsnachweis ordnungsgeman schrift-
lich oder elektronisch zu fihren und regelmaBig vor-
zulegen;
bei Fernbleiben von der Ausbildung in der Praxis,
vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Aus-
bildungsveranstaltungen der/dem Ausbildenden
unter Angabe von Griinden unverziglich Nachricht
zu geben und ihr/ihm bei einer Arbeitsunfahigkeit
von mehr als drei Kalendertagen spatestens an dem
darauffolgenden Arbeitstag eine arztliche Bescheini-
gung zuzuleiten;

1) soweit auf sie/ihn die Bestimmungen des Jugend
arbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich gem.
§§ 32, 33 dieses Gesetzes arztlich
- vor Beginn der Ausbildung untersuchen und
- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nach-

untersuchen zu lassen und die Bescheinigungen
hiertber der/dem Ausbildenden auszuh&ndigen;

m) sofern sie/er volljahrig ist, die aus Grinden der

Gesundheitspflege und zur Verhitung von Berufs-

erkrankungen notwendigen, mindestens aber die

gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen vor-
nehmen zu lassen;

der/dem Ausbildenden zu gestatten, von der Berufs-

schule ausbildungsbezogene Tatsachen zu erfragen.
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§ 4 Vergiitung und sonstige Leistungen

(1) Die/der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden
eine angemessene Vergitung (siehe B). Die Vergu-
tung wird spatestens am 25. jedes Monats gezahlt.
Die Beitrage zur Sozialversicherung werden nach
Mafgabe der gesetzlichen Bestimmungen entrichtet.

(2) Fur die Gewahrung von Kost und Wohnung sind die
aufgrund § 17 Abs. 1 Nr. 3 SGB IV in der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung festgesetzten Bewer-
tungssatze anzurechnen, jedoch nicht mehr als die
Halfte der Ausbildungsvergitung.

(3) Die/der Ausbildende tragt die Kosten fir MaBnahmen
auflerhalb der Ausbildungsstatte gemafl & 2 Buch-
stabe a, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind.

(4) Der/dem Auszubildenden wird die Vergitung auch
gezahlt
a) fur die Zeit der Freistellung geman § 2, Buchstaben
cundj,

b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie/er

- sich zur Berufsausbildung bereit halt,
aber ausfallt

- wenn sie/er infolge unverschuldeter Krankheit
nicht an der Berufsausbildung teilnehmen kann

- aus einem sonstigen, in ihrer/seiner Person lie-
genden Grund unverschuldet verhindert ist, ihre/
seine Pflichten aus dem Berufsausbildungsver-
haltnis zu erfullen.

(5) Uberstunden werden durch Freizeitausgleich abge-
golten.

diese

§ 5 Ausbildungszeit

(1) Die durchschnittliche wéchentliche Arbeitszeit rich-
tet sich nach dem jeweils von der Arbeitsgemein-
schaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen von
Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten mit
dem Verband medizinischer Fachberufe eV. abge-
schlossenen Manteltarifvertrag.

(2) Bei Auszubildenden, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, darf die tagliche Arbeitszeit
8 Stunden nicht Uberschreiten. Wenn an einzelnen
Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 8 Stun-
den verkurzt ist, kénnen Jugendliche an den Ubrigen
Werktagen derselben Woche 8,5 Stunden beschaftigt
werden. Im Ubrigen gelten die Vorschriften des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes in der jeweils glltigen
Fassung uber die wochentliche und tagliche Arbeits-
zeit, die Ruhepausen, die Nacht-, Samstag-, Sonn-
und Feiertagsarbeit und den Berufsschulbesuch.

(3) Es bleibt der/dem Ausbildenden uberlassen, die
Arbeitsstunden unter Berticksichtigung gesetzlicher
Vorschriften auf die einzelnen Wochentage nach den
Erfordernissen der Praxis zu verteilen.

(4) Personliche Angelegenheiten hat die/der Auszu-
bildende grundsatzlich auBerhalb der Arbeitszeit
zu erledigen. Ein Fernbleiben ist nur mit vorheriger
Zustimmung der/des Ausbildenden gestattet. Kann
diese Zustimmung den Umstanden nach vorher nicht
eingeholt werden, so ist die/der Ausbildende unver-
zlglich Uber die Grunde des Fernbleibens zu unter-
richten.

(5) Bleibt die/der Auszubildende ohne Erlaubnis oder
hinreichende Entschuldigung der Arbeit oder der
Berufsschule fern, so verliert sie/er fir die Dauer
des Fernbleibens den Anspruch auf Ausbildungsver-
gutung.

§ 6 Urlaub

(1) Der Urlaub richtet sich nach dem jeweils von der
Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeits-
bedingungen der  Arzthelferinnen/Medizinischen
Fachangestellten mit dem Verband medizinischer
Fachberufe eV. abgeschlossenen Manteltarifvertrag
in Verbindung mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz
(siehe C).

(2) Der Urlaub soll moglichst zusammenhangend und in
der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen
werden.

§ 7 Kiindigung

(1) Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungs-
verhaltnis ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist und
ohne Angabe von Griinden gekindigt werden.

(2) Nach Beendigung der Probezeit kann das Berufsaus-
bildungsverhaltnis nur gekindigt werden (§ 22 BBIG)
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist und
b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kindi-
gungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die Berufs-
ausbildung aufgeben oder sich fur eine andere Be-
rufstatigkeit ausbilden lassen will.

(3) Die Kundigung muss schriftlich, in den Fallen von
Absatz (2) unter Angabe des Kundigungsgrundes,
erfolgen.

(4) Eine Kindigung aus einem wichtigen Grund ist un-
wirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen
dem zur Kundigung Berechtigten langer als zwei Wo-
chen bekannt sind. Ist ein Einigungsverfahren gemaf
§ 9 eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der
Lauf dieser Frist gehemmt.

(5) Wird das Berufsausbildungsverhaltnis nach der Pro-
bezeit vorzeitig gelost, so kann die/der Ausbildende
Ersatz des Schadens verlangen, wenn der Andere
den Grund fur die Auflésung zu vertreten hat. Das gilt
nicht bei Kiindigungen wegen Aufgabe oder Wechsel
der Berufsausbildung. Der Anspruch erlischt, wenn
er nicht innerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhaltnisses geltend
gemacht wird.

(6) Bei Kundigung des Berufsausbildungsverhéltnisses
wegen Praxisaufgabe ohne Nachfolger verpflichtet
sich die/der Ausbildende, sich mit Hilfe der Arzte-
kammer und der Agentur fur Arbeit um eine weitere
Ausbildung bei einer/einem Ausbildenden zu bemii-
hen.

§ 8 Zeugnis

Bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses ist von
der/dem Ausbildenden der/dem Auszubildenden ein
Zeugnis auszustellen. Es muss Angaben enthalten Uber
Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie Uber die
erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der/des Aus-
zubildenden, auf Verlangen der/des Auszubildenden
auch Angaben Uber Verhalten und Leistung.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhalt-
nis soll vor Inanspruchnahme des Rechtsweges eine
Schlichtung durch die Ausbildungsberatung der Arzte-
kammer Niedersachsen erfolgen.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen

(1) Soweit in diesem Ausbildungsvertrag Regelungen
nicht getroffen worden sind, finden die Bestimmun-
gen des Berufshildungsgesetzes (BBiG) sowie die
von der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen
Fachangestellten mit dem Verband medizinischer
Fachberufe eV. geschlossenen Tarifvertrage in der
jeweils gultigen Fassung entsprechende Anwendung.

(2) Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsaus-
bildungsverhaltnis betreffen, bedlrfen der Schrift-
form.



Ausfertigung fiir die/den Auszubildende/n

Berufsausbildungsvertrag

fur Medizinische Fachangestellte
(§§ 10, 11 Berufsbildungsgesetz)

an .
a( arztekammer
niedersachsen

Zwischen der/dem Ausbildenden und

der/dem Auszubildenden [ weiblich Q mannlich [ divers

Name und Anschrift des Ausbildungsbetriebes

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

StraBe, Hausnummer

Geburtsdatum Geburtsort

PLZ Ort StraBe, Hausnummer
Telefon PLZ Ort
Verantwortliche/r Ausbilder/in Staatsangehérigkeit

Anschrift der Ausbildungsstelle*

wird nachstehender Vertrag nach MaBgabe der Verordnung Uber
die Berufsausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten vom
26. April 2006, BGBI. Teil I, Nr. 22, S. 1097 ff. geschlossen.

Der Ausbildungsplan (Anlage 1) regelt die zeitliche und inhaltliche Glie-
derung nach MaBgabe des Ausbildungsrahmenplans (Anlage 2), die
beigefiigt sind.

Anderungen des wesentlichen Vertragsinhalts (§ 11 BBIiG), auch Auf-
|6sungen, Ausbildungswechsel, Namensanderung der/des Auszu-
bildenden, sind unverziglich zur Eintragung in das Verzeichnis der
Berufausbildungsverhéltnisse bei der Arztekammer anzuzeigen.

Vertretungsberechtigt sind beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die
Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. Ist ein Vormund
bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Ausbildungsvertrags der
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.

D Ettern [ vater D Mutter Vormund

Name, Vorname der gesetzlichen Vertreter

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

A. Die Ausbildungsdauer betréagt drei Jahre.

Das Berufsausbildungsverhaltnis

beginnt am und endet am

B. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden eine ange-
messene Vergutung. lhre Hohe richtet sich nach den jeweiligen Tarif-
vertrégen, die die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbe-
dingungen von Arzthelferinnen/MFA mit dem Verband medizinischer
Fachberufe e.V. abgeschlossen hat. Die monatliche Brutto-Vergltung
richtet sich unter Einschluss kinftiger Vergltungsanpassungen nach
dem jeweils geltenden Gehaltstarifvertrag fir MFA/AH.

z. Zt.
EUR

im ersten

zweiten dritten Ausbildungsijahr.

C. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden Urlaub
nach dem jeweils von der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der
Arbeitsbedingungen von Arzthelferinnen/Medizinischen Fachange-
stellten mit dem Verband medizinischer Fachberufe e.V.
abgeschlossenen Manteltarifvertrag (derzeit 28 Arbeitstage).

im Jahr

Arbeitstage

Vertrag gepriift und registriert am:

Eintragungsnummer:

Unterschrift Siegel

*

Nur anzugeben, wenn abweichend von o.g. Ades Ausbildungsbetriebes

D. Berufsschulstandort

E. Auch die ruckseitigen Vereinbarungen des Berufsausbildungsver-
trags fir die/den Ausbildende/n und die/den Auszubildende/n sind
Gegenstand dieses Vertrags und werden anerkannt.

Ort Datum

Unterschrift der/des Ausbildenden** und Praxisstempel

Unterschrift der/des Auszubildenden (Vorname und Name)

E-Mail und Telefonnummer der/des Auszubildenden

Die gesetzlichen Vertreter der/des Auszubildenden:

Unterschrift Mutter und Vater/Vormund (Vorname und Name)

Die/der Auszubildende ist Uber die Verpflichtung zur Einhaltung der
gesetzlichen Schweigepflicht unterrichtet worden.

Unterschrift der/des Ausbildenden Unterschrift der/des Auszubildenden

Die/der Auszubildende hat davon Kenntnis genommen, dass es der/
dem Ausbildenden gestattet ist, von der Berufsschule ausbildungsbe-
zogene Tatsachen zu erfragen.

Bitte alle folgenden Seiten ausfiillen und unterschreiben!

** Bei einer Berufsaustibungsgemeinschaft oder einem MVZ ist nur die Unterschrift der/des vertretungsberechtigten Gesellschafter/s bzw. der/des Geschaftsfiihrer/s erforderlich.

(Stand: 29.11.2024)



§ 1 Ausbildungsdauer und Probezeit, Weiterbeschafti-
gung

(1) Die Ausbildungsdauer betragt drei Jahre.

(2) Die Probezeit betragt vier Monate. Wird die Ausbil-
dung wahrend der Probezeit um mehr als 1/3 dieser
Zeit unterbrochen, so verlangert sich die Probezeit
um den Zeitraum der Unterbrechung.

(3) Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der ver-
einbarten Ausbildungsdauer die Abschlussprifung,
so endet das Berufsausbildungsverhaltnis durch Be-
kanntgabe des Ergebnisses des Prufungsausschus-
ses (§ 21(2) BBIG).

(4) Besteht die/der Auszubildende die Abschlussprifung
nicht, so verlangert sich das Berufsausbildungsver-
héltnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nachstmagli-
chen Wiederholungsprufung, hdochstens jedoch um
ein Jahr (§ 21 (3) BBIG).

(5) In Ausnahmefallen kann die Arztekammer auf An-
trag der/des Auszubildenden die Ausbildungsdauer
verlangern, wenn die Verlangerung erforderlich ist,
um das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 8 (2) BBiG).

(6) Die Weiterbeschaftigung nach Beendigung des Aus-
bildungsverhaltnisses, ohne dass hierlber aus-
dricklich etwas vereinbart wird, begrindet ein Ar-
beitsverhaltnis auf unbestimmte Zeit (§ 24 BBIG).

§ 2 Pilichten der/des Ausbildenden

Die/der Ausbildende verpflichtet sich,
a) daftr zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die
berufliche Handlungsfahigkeit vermittelt wird, die
zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich
ist. Kann diese in der Praxis nicht vermittelt werden,
muss die/der Ausbildende dafiir Sorge tragen, dass
diese Fertigkeiten und Kenntnisse auflerbetrieblich
vermittelt werden. Die Berufsausbildung ist in einer
durch lhren Zweck gebotenen Form planmafig, zeit-
lich und sachlich gegliedert so durchzufuhren, dass
das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbil-
dungszeit erreicht werden kann;
der/dem Auszubildenden kostenlos Fachliteratur
und Ausbildungsmittel (einschliefilich Berufs- und
Schutzkleidung nach den geltenden Bestimmungen)
zur Verfugung zu stellen, die fur die Ausbildung und
zur Ablegung von Zwischen- und Abschlussprifun-
gen, auch soweit solche nach Beendigung des Be-
rufsausbildungsverhéltnisses und in zeitlichem Zu-
sammenhang damit stattfinden, erforderlich sind,
die/den Auszubildende/n zum Besuch der Berufs-
schule anzuhalten und freizustellen. Das Gleiche gilt,
wenn weitere Ausbildungsmafnahmen auflerhalb
der Ausbildungsstatte vorgesehen sind;
der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und
spater die Ausbildungsnachweise fur die Berufsaus-
bildung auszuhandigen, die ordnungsgemafe Fih-
rung wahrend der betrieblichen Ausbildungszeit zu
gewahrleisten und durch regelmafige Abzeichnung
zu Uberwachen;
der/dem Auszubildenden nur Verrichtungen zu tber-
tragen, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren/
seinen korperlichen Kraften angemessen sind;
f) die/den Auszubildende/n darauf hinzuweisen, dass
sie/er in die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit
eingebunden ist (§ 9 (3) Berufsordnung fur Arzte);
dafur zu sorgen, dass die/der Auszubildende charak-
terlich geférdert sowie sittlich und korperlich nicht
gefahrdet wird;
sich von der/dem jugendlichen Auszubildenden eine
Bescheinigung daruber aushandigen zu lassen, dass
diese/dieser
- vor der Aufnahme der Ausbildung (§ 32 JArbSchG)
untersucht und
- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nach-
untersucht worden ist (§ 33 JArbSchG).
Die/der Ausbildende tragt Sorge dafir, dass die-
se arztliche Bescheinigung der Arztekammer vor-
gelegt wird. Volljahrige Auszubildende durfen nur
beschaftigt werden, wenn die arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung gemaf der Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge und der Biostoff-
Verordnung durchgefiihrt ist. Die/der Ausbildende
hat unverziglich (spatestens innerhalb von 7 Tagen)
nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages
die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhaltnisse bei der Arztekammer unter
Beiflgung dieses Vertrages und bei jugendlichen
Auszubildenden unter Vorlage der &rztlichen Be-
scheinigung Uber die Erstuntersuchung nach § 32
JArbSchG zu beantragen; Entsprechendes gilt bei
spateren Anderungen wesentlichen Vertragsinhal-
tes;
j) die/den Auszubildende/n fur die Teilnahme an Pri-
fungen und dem Arbeitstag vor der schriftlichen Pri-
fung freizustellen;
die/den Auszubildende/n anzuhalten, die aus Grin
den der Gesundheitspflege und zur Verhitung von
Berufserkrankungen notwendigen, mindestens aber
die gesetzlich vorgeschriebenen arztlichen Untersu-
chungen vornehmen zu lassen.
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§ 3 Pflichten der/des Auszubildenden

Die/der Auszubildende hat sich zu bemihen, die beruf-
liche Handlungsfahigkeit zu erwerben, die erforderlich
ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/er ver-

pflichtet sich, insbesondere

a) die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsaus-

bildung Ubertragenen Verrichtungen und Aufgaben

sorgfaltig auszufuhren;

am Berufsschulunterricht und an Prufungen sowie

an Aushildungsmafnahmen auBlerhalb der Ausbil-

dungsstéatte teilzunehmen, fur die sie/er nach § 2,

Buchstaben c und j, freigestellt wird;

c) den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen
der Berufsausbildung von der/dem Ausbildenden
oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt
werden;

d) die fir die Ausbildungsstatte geltende Ordnung zu

beachten;

die festgesetzte Arbeitszeit zu beachten;

f) die Praxiseinrichtung und das Arbeitsmaterial nur zu

den ihr/ihm Ubertragenen Arbeiten zu verwenden,

keinen Missbrauch damit zu treiben und sorgsam
damit umzugehen;

auf Sauberkeit und Hygiene in den Praxisraumen zu

achten;

alle Praxisvorgange sowie den Personenkreis der

Patienten geheim zu halten (§ 203 StGB), und zwar

auch nach Beendigung des Ausbildungsverhaltnis-

ses oder eines spateren Arbeitsverhaltnisses;

i) alle im Rahmen der &rztlichen Praxis wichtigen Vor-
kommnisse unverziglich der/dem Ausbildenden
mitzuteilen;

j) den Ausbildungsnachweis ordnungsgeman schrift-
lich oder elektronisch zu fihren und regelmanig vor-
zulegen;
bei Fernbleiben von der Ausbildung in der Praxis,
vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Aus-
bildungsveranstaltungen der/dem  Ausbildenden
unter Angabe von Griinden unverziglich Nachricht
zu geben und ihr/ihm bei einer Arbeitsunfahigkeit
von mehr als drei Kalendertagen spatestens an dem
darauffolgenden Arbeitstag eine arztliche Bescheini-
gung zuzuleiten;

1) soweit auf sie/ihn die Bestimmungen des Jugend
arbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich gem.
8§ 32, 33 dieses Gesetzes arztlich
- vor Beginn der Ausbildung untersuchen und
- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nach-

untersuchen zu lassen und die Bescheinigungen
hiertber der/dem Ausbildenden auszuh&ndigen;

m) sofern sie/er volljahrig ist, die aus Grinden der

Gesundheitspflege und zur Verhitung von Berufs-

erkrankungen notwendigen, mindestens aber die

gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen vor-
nehmen zu lassen;

der/dem Ausbildenden zu gestatten, von der Berufs-

schule ausbildungsbezogene Tatsachen zu erfragen.
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§ 4 Vergiitung und sonstige Leistungen

(1) Die/der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden
eine angemessene Vergitung (siehe B). Die Vergu-
tung wird spatestens am 25. jedes Monats gezahlt.
Die Beitrage zur Sozialversicherung werden nach
Mafigabe der gesetzlichen Bestimmungen entrichtet.

(2) Fur die Gewahrung von Kost und Wohnung sind die
aufgrund § 17 Abs. 1 Nr. 3 SGB IV in der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung festgesetzten Bewer-
tungssatze anzurechnen, jedoch nicht mehr als die
Halfte der Ausbildungsvergitung.

(3) Die/der Ausbildende tragt die Kosten fir MaBnahmen
auflerhalb der Ausbildungsstatte gemafl & 2 Buch-
stabe a, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind.

(4) Der/dem Auszubildenden wird die Vergitung auch
gezahlt
a) fur die Zeit der Freistellung geman § 2, Buchstaben
cundj,

b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie/er

- sich zur Berufsausbildung bereit halt,
aber ausfallt

- wenn sie/er infolge unverschuldeter Krankheit
nicht an der Berufsausbildung teilnehmen kann

- aus einem sonstigen, in ihrer/seiner Person lie-
genden Grund unverschuldet verhindert ist, ihre/
seine Pflichten aus dem Berufsausbildungsver-
haltnis zu erfullen.

(5) Uberstunden werden durch Freizeitausgleich abge-
golten.

diese

§ 5 Ausbildungszeit

(1) Die durchschnittliche wéchentliche Arbeitszeit rich-
tet sich nach dem jeweils von der Arbeitsgemein-
schaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen von
Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten mit
dem Verband medizinischer Fachberufe eV. abge-
schlossenen Manteltarifvertrag.

(2) Bei Auszubildenden, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, darf die tagliche Arbeitszeit
8 Stunden nicht Uberschreiten. Wenn an einzelnen
Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 8 Stun-
den verkurzt ist, kénnen Jugendliche an den Ubrigen
Werktagen derselben Woche 8,5 Stunden beschaftigt
werden. Im Ubrigen gelten die Vorschriften des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes in der jeweils glltigen
Fassung uber die wochentliche und tagliche Arbeits-
zeit, die Ruhepausen, die Nacht-, Samstag-, Sonn-
und Feiertagsarbeit und den Berufsschulbesuch.

(3) Es bleibt der/dem Ausbildenden uberlassen, die
Arbeitsstunden unter Berticksichtigung gesetzlicher
Vorschriften auf die einzelnen Wochentage nach den
Erfordernissen der Praxis zu verteilen.

(4) Personliche Angelegenheiten hat die/der Auszu-
bildende grundsatzlich auBerhalb der Arbeitszeit
zu erledigen. Ein Fernbleiben ist nur mit vorheriger
Zustimmung der/des Ausbildenden gestattet. Kann
diese Zustimmung den Umstanden nach vorher nicht
eingeholt werden, so ist die/der Ausbildende unver-
zlglich Uber die Grunde des Fernbleibens zu unter-
richten.

(5) Bleibt die/der Auszubildende ohne Erlaubnis oder
hinreichende Entschuldigung der Arbeit oder der
Berufsschule fern, so verliert sie/er fir die Dauer
des Fernbleibens den Anspruch auf Ausbildungsver-
gutung.

§ 6 Urlaub

(1) Der Urlaub richtet sich nach dem jeweils von der
Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeits-
bedingungen der  Arzthelferinnen/Medizinischen
Fachangestellten mit dem Verband medizinischer
Fachberufe eV. abgeschlossenen Manteltarifvertrag
in Verbindung mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz
(siehe C).

(2) Der Urlaub soll moglichst zusammenhangend und in
der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen
werden.

§ 7 Kiindigung

(1) Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungs-
verhaltnis ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist und
ohne Angabe von Griinden gekindigt werden.

(2) Nach Beendigung der Probezeit kann das Berufsaus-
bildungsverhaltnis nur gekindigt werden (§ 22 BBiG)
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist und
b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kindi-
gungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die Berufs-
ausbildung aufgeben oder sich fur eine andere Be-
rufstatigkeit ausbilden lassen will.

(3) Die Kundigung muss schriftlich, in den Fallen von
Absatz (2) unter Angabe des Kundigungsgrundes,
erfolgen.

(4) Eine Kindigung aus einem wichtigen Grund ist un-
wirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen
dem zur Kundigung Berechtigten langer als zwei Wo-
chen bekannt sind. Ist ein Einigungsverfahren gemaf
§ 9 eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der
Lauf dieser Frist gehemmt.

(5) Wird das Berufsausbildungsverhaltnis nach der Pro-
bezeit vorzeitig gelést, so kann die/der Ausbildende
Ersatz des Schadens verlangen, wenn der Andere
den Grund fur die Auflésung zu vertreten hat. Das gilt
nicht bei Kiindigungen wegen Aufgabe oder Wechsel
der Berufsausbildung. Der Anspruch erlischt, wenn
er nicht innerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhaltnisses geltend
gemacht wird.

(6) Bei Kundigung des Berufsausbildungsverhéltnisses
wegen Praxisaufgabe ohne Nachfolger verpflichtet
sich die/der Ausbildende, sich mit Hilfe der Arzte-
kammer und der Agentur fur Arbeit um eine weitere
Ausbildung bei einer/einem Ausbildenden zu bemii-
hen.

§ 8 Zeugnis

Bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses ist von
der/dem Ausbildenden der/dem Auszubildenden ein
Zeugnis auszustellen. Es muss Angaben enthalten Uber
Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie Uber die
erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der/des Aus-
zubildenden, auf Verlangen der/des Auszubildenden
auch Angaben Uber Verhalten und Leistung.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhalt-
nis soll vor Inanspruchnahme des Rechtsweges eine
Schlichtung durch die Ausbildungsberatung der Arzte-
kammer Niedersachsen erfolgen.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen

(1) Soweit in diesem Ausbildungsvertrag Regelungen
nicht getroffen worden sind, finden die Bestimmun-
gen des Berufshildungsgesetzes (BBiG) sowie die
von der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen
Fachangestellten mit dem Verband medizinischer
Fachberufe eV. geschlossenen Tarifvertrage in der
jeweils gultigen Fassung entsprechende Anwendung.

(2) Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsaus-
bildungsverhaltnis betreffen, bedlrfen der Schrift-
form.



Ausfertigung fiir gesetzliche Vertreter

Berufsausbildungsvertrag
fur Medizinische Fachangestellte
(§§ 10, 11 Berufsbildungsgesetz)

an .
a( arztekammer
niedersachsen

Zwischen der/dem Ausbildenden und

der/dem Auszubildenden [ weiblich Q mannlich [ divers

Name und Anschrift des Ausbildungsbetriebes

Name, Vorname, ggf. Geburtsname

StraBe, Hausnummer

Geburtsdatum Geburtsort

PLZ Ort StraBe, Hausnummer
Telefon PLZ Ort
Verantwortliche/r Ausbilder/in Staatsangehérigkeit

Anschrift der Ausbildungsstelle*

wird nachstehender Vertrag nach MaBgabe der Verordnung Uber
die Berufsausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten vom
26. April 2006, BGBI. Teil I, Nr. 22, S. 1097 ff. geschlossen.

Der Ausbildungsplan (Anlage 1) regelt die zeitliche und inhaltliche Glie-
derung nach MaBgabe des Ausbildungsrahmenplans (Anlage 2), die
beigefiigt sind.

Anderungen des wesentlichen Vertragsinhalts (§ 11 BBIiG), auch Auf-
|6sungen, Ausbildungswechsel, Namensanderung der/des Auszu-
bildenden, sind unverziglich zur Eintragung in das Verzeichnis der
Berufausbildungsverhéltnisse bei der Arztekammer anzuzeigen.

Vertretungsberechtigt sind beide Eltern gemeinsam, soweit nicht die
Vertretungsberechtigung nur einem Elternteil zusteht. Ist ein Vormund
bestellt, so bedarf dieser zum Abschluss des Ausbildungsvertrags der
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.

D Ettern [ vater D Mutter Vormund

Name, Vorname der gesetzlichen Vertreter

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

A. Die Ausbildungsdauer betréagt drei Jahre.

Das Berufsausbildungsverhaltnis

beginnt am und endet am

B. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden eine ange-
messene Vergutung. lhre Hohe richtet sich nach den jeweiligen Tarif-
vertrégen, die die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbe-
dingungen von Arzthelferinnen/MFA mit dem Verband medizinischer
Fachberufe e.V. abgeschlossen hat. Die monatliche Brutto-Vergltung
richtet sich unter Einschluss kinftiger Vergltungsanpassungen nach
dem jeweils geltenden Gehaltstarifvertrag fir MFA/AH.

z. Zt.
EUR

im ersten

zweiten dritten Ausbildungsijahr.

C. Die/der Ausbildende gewéhrt der/dem Auszubildenden Urlaub
nach dem jeweils von der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der
Arbeitsbedingungen von Arzthelferinnen/Medizinischen Fachange-
stellten mit dem Verband medizinischer Fachberufe e.V.
abgeschlossenen Manteltarifvertrag (derzeit 28 Arbeitstage).

im Jahr

Arbeitstage

Vertrag gepriift und registriert am:

Eintragungsnummer:

Unterschrift Siegel

*

Nur anzugeben, wenn abweichend von o.g. Ades Ausbildungsbetriebes

D. Berufsschulstandort

E. Auch die riickseitigen Vereinbarungen des Berufsausbildungsver-
trags fur die/den Ausbildende/n und die/den Auszubildende/n sind
Gegenstand dieses Vertrags und werden anerkannt.

Ort Datum

Unterschrift der/des Ausbildenden** und Praxisstempel

Unterschrift der/des Auszubildenden (Vorname und Name)

E-Mail und Telefonnummer der/des Auszubildenden

Die gesetzlichen Vertreter der/des Auszubildenden:

Unterschrift Mutter und Vater/Vormund (Vorname und Name)

Die/der Auszubildende ist Uber die Verpflichtung zur Einhaltung der
gesetzlichen Schweigepflicht unterrichtet worden.

Unterschrift der/des Ausbildenden Unterschrift der/des Auszubildenden

Die/der Auszubildende hat davon Kenntnis genommen, dass es der/
dem Ausbildenden gestattet ist, von der Berufsschule ausbildungsbe-
zogene Tatsachen zu erfragen.

Bitte alle folgenden Seiten ausfiillen und unterschreiben!

** Bei einer Berufsaustibungsgemeinschaft oder einem MVZ ist nur die Unterschrift der/des vertretungsberechtigten Gesellschafter/s bzw. der/des Geschaftsfiihrer/s erforderlich.

(Stand: 29.11.2024)



§ 1 Ausbildungsdauer und Probezeit, Weiterbeschafti-
gung

(1) Die Ausbildungsdauer betragt drei Jahre.

(2) Die Probezeit betragt vier Monate. Wird die Ausbil-
dung wahrend der Probezeit um mehr als 1/3 dieser
Zeit unterbrochen, so verlangert sich die Probezeit
um den Zeitraum der Unterbrechung.

(3) Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der ver-
einbarten Ausbildungsdauer die Abschlussprifung,
so endet das Berufsausbildungsverhaltnis durch Be-
kanntgabe des Ergebnisses des Prufungsausschus-
ses (§ 21(2) BBIG).

(4) Besteht die/der Auszubildende die Abschlussprifung
nicht, so verlangert sich das Berufsausbildungsver-
héltnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nachstmagli-
chen Wiederholungsprufung, hdochstens jedoch um
ein Jahr (§ 21 (3) BBIG).

(5) In Ausnahmefallen kann die Arztekammer auf An-
trag der/des Auszubildenden die Ausbildungsdauer
verlangern, wenn die Verlangerung erforderlich ist,
um das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 8 (2) BBiG).

(6) Die Weiterbeschaftigung nach Beendigung des Aus-
bildungsverhaltnisses, ohne dass hierlber aus-
dricklich etwas vereinbart wird, begrindet ein Ar-
beitsverhaltnis auf unbestimmte Zeit (§ 24 BBIG).

§ 2 Pilichten der/des Ausbildenden

Die/der Ausbildende verpflichtet sich,
a) daftr zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die
berufliche Handlungsfahigkeit vermittelt wird, die
zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlich
ist. Kann diese in der Praxis nicht vermittelt werden,
muss die/der Ausbildende dafiir Sorge tragen, dass
diese Fertigkeiten und Kenntnisse auflerbetrieblich
vermittelt werden. Die Berufsausbildung ist in einer
durch lhren Zweck gebotenen Form planmafig, zeit-
lich und sachlich gegliedert so durchzufuhren, dass
das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbil-
dungszeit erreicht werden kann;
der/dem Auszubildenden kostenlos Fachliteratur
und Ausbildungsmittel (einschliefilich Berufs- und
Schutzkleidung nach den geltenden Bestimmungen)
zur Verfugung zu stellen, die fur die Ausbildung und
zur Ablegung von Zwischen- und Abschlussprifun-
gen, auch soweit solche nach Beendigung des Be-
rufsausbildungsverhéltnisses und in zeitlichem Zu-
sammenhang damit stattfinden, erforderlich sind,
die/den Auszubildende/n zum Besuch der Berufs-
schule anzuhalten und freizustellen. Das Gleiche gilt,
wenn weitere Ausbildungsmafnahmen auflerhalb
der Ausbildungsstatte vorgesehen sind;
der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und
spater die Ausbildungsnachweise fur die Berufsaus-
bildung auszuhandigen, die ordnungsgemafe Fih-
rung wahrend der betrieblichen Ausbildungszeit zu
gewahrleisten und durch regelmafige Abzeichnung
zu Uberwachen;
der/dem Auszubildenden nur Verrichtungen zu tber-
tragen, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren/
seinen korperlichen Kraften angemessen sind;
f) die/den Auszubildende/n darauf hinzuweisen, dass
sie/er in die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit
eingebunden ist (§ 9 (3) Berufsordnung fur Arzte);
dafur zu sorgen, dass die/der Auszubildende charak-
terlich geférdert sowie sittlich und korperlich nicht
gefahrdet wird;
sich von der/dem jugendlichen Auszubildenden eine
Bescheinigung daruber aushandigen zu lassen, dass
diese/dieser
- vor der Aufnahme der Ausbildung (§ 32 JArbSchG)
untersucht und
- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nach-
untersucht worden ist (§ 33 JArbSchG).
Die/der Ausbildende tragt Sorge dafir, dass die-
se arztliche Bescheinigung der Arztekammer vor-
gelegt wird. Volljahrige Auszubildende durfen nur
beschaftigt werden, wenn die arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung gemaf der Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge und der Biostoff-
Verordnung durchgefiihrt ist. Die/der Ausbildende
hat unverziglich (spatestens innerhalb von 7 Tagen)
nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages
die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhaltnisse bei der Arztekammer unter
Beiflgung dieses Vertrages und bei jugendlichen
Auszubildenden unter Vorlage der &rztlichen Be-
scheinigung Uber die Erstuntersuchung nach § 32
JArbSchG zu beantragen; Entsprechendes gilt bei
spateren Anderungen wesentlichen Vertragsinhal-
tes;
j) die/den Auszubildende/n fur die Teilnahme an Pri-
fungen und dem Arbeitstag vor der schriftlichen Pri-
fung freizustellen;
die/den Auszubildende/n anzuhalten, die aus Grin
den der Gesundheitspflege und zur Verhitung von
Berufserkrankungen notwendigen, mindestens aber
die gesetzlich vorgeschriebenen arztlichen Untersu-
chungen vornehmen zu lassen.
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§ 3 Pflichten der/des Auszubildenden

Die/der Auszubildende hat sich zu bemihen, die beruf-
liche Handlungsfahigkeit zu erwerben, die erforderlich
ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/er ver-

pflichtet sich, insbesondere

a) die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsaus-

bildung Ubertragenen Verrichtungen und Aufgaben

sorgfaltig auszufuhren;

am Berufsschulunterricht und an Prufungen sowie

an Aushildungsmafnahmen auBlerhalb der Ausbil-

dungsstéatte teilzunehmen, fur die sie/er nach § 2,

Buchstaben c und j, freigestellt wird;

c) den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen
der Berufsausbildung von der/dem Ausbildenden
oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt
werden;

d) die fir die Ausbildungsstatte geltende Ordnung zu

beachten;

die festgesetzte Arbeitszeit zu beachten;

f) die Praxiseinrichtung und das Arbeitsmaterial nur zu

den ihr/ihm Ubertragenen Arbeiten zu verwenden,

keinen Missbrauch damit zu treiben und sorgsam
damit umzugehen;

auf Sauberkeit und Hygiene in den Praxisraumen zu

achten;

alle Praxisvorgange sowie den Personenkreis der

Patienten geheim zu halten (§ 203 StGB), und zwar

auch nach Beendigung des Ausbildungsverhaltnis-

ses oder eines spateren Arbeitsverhaltnisses;

i) alle im Rahmen der &rztlichen Praxis wichtigen Vor-
kommnisse unverziglich der/dem Ausbildenden
mitzuteilen;

j) den Ausbildungsnachweis ordnungsgeman schrift-
lich oder elektronisch zu fihren und regelmanig vor-
zulegen;
bei Fernbleiben von der Ausbildung in der Praxis,
vom Berufsschulunterricht oder von sonstigen Aus-
bildungsveranstaltungen der/dem  Ausbildenden
unter Angabe von Griinden unverziglich Nachricht
zu geben und ihr/ihm bei einer Arbeitsunfahigkeit
von mehr als drei Kalendertagen spatestens an dem
darauffolgenden Arbeitstag eine arztliche Bescheini-
gung zuzuleiten;

1) soweit auf sie/ihn die Bestimmungen des Jugend
arbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich gem.
8§ 32, 33 dieses Gesetzes arztlich
- vor Beginn der Ausbildung untersuchen und
- vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nach-

untersuchen zu lassen und die Bescheinigungen
hiertber der/dem Ausbildenden auszuh&ndigen;

m) sofern sie/er volljahrig ist, die aus Grinden der

Gesundheitspflege und zur Verhitung von Berufs-

erkrankungen notwendigen, mindestens aber die

gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen vor-
nehmen zu lassen;

der/dem Ausbildenden zu gestatten, von der Berufs-

schule ausbildungsbezogene Tatsachen zu erfragen.
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§ 4 Vergiitung und sonstige Leistungen

(1) Die/der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden
eine angemessene Vergitung (siehe B). Die Vergu-
tung wird spatestens am 25. jedes Monats gezahlt.
Die Beitrage zur Sozialversicherung werden nach
Mafigabe der gesetzlichen Bestimmungen entrichtet.

(2) Fur die Gewahrung von Kost und Wohnung sind die
aufgrund § 17 Abs. 1 Nr. 3 SGB IV in der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung festgesetzten Bewer-
tungssatze anzurechnen, jedoch nicht mehr als die
Halfte der Ausbildungsvergitung.

(3) Die/der Ausbildende tragt die Kosten fir MaBnahmen
auflerhalb der Ausbildungsstatte gemafl & 2 Buch-
stabe a, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind.

(4) Der/dem Auszubildenden wird die Vergitung auch
gezahlt
a) fur die Zeit der Freistellung geman § 2, Buchstaben
cundj,

b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie/er

- sich zur Berufsausbildung bereit halt,
aber ausfallt

- wenn sie/er infolge unverschuldeter Krankheit
nicht an der Berufsausbildung teilnehmen kann

- aus einem sonstigen, in ihrer/seiner Person lie-
genden Grund unverschuldet verhindert ist, ihre/
seine Pflichten aus dem Berufsausbildungsver-
haltnis zu erfullen.

(5) Uberstunden werden durch Freizeitausgleich abge-
golten.

diese

§ 5 Ausbildungszeit

(1) Die durchschnittliche wéchentliche Arbeitszeit rich-
tet sich nach dem jeweils von der Arbeitsgemein-
schaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen von
Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten mit
dem Verband medizinischer Fachberufe eV. abge-
schlossenen Manteltarifvertrag.

(2) Bei Auszubildenden, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, darf die tagliche Arbeitszeit
8 Stunden nicht Uberschreiten. Wenn an einzelnen
Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 8 Stun-
den verkurzt ist, kénnen Jugendliche an den Ubrigen
Werktagen derselben Woche 8,5 Stunden beschaftigt
werden. Im Ubrigen gelten die Vorschriften des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes in der jeweils glltigen
Fassung uber die wochentliche und tagliche Arbeits-
zeit, die Ruhepausen, die Nacht-, Samstag-, Sonn-
und Feiertagsarbeit und den Berufsschulbesuch.

(3) Es bleibt der/dem Ausbildenden uberlassen, die
Arbeitsstunden unter Berticksichtigung gesetzlicher
Vorschriften auf die einzelnen Wochentage nach den
Erfordernissen der Praxis zu verteilen.

(4) Personliche Angelegenheiten hat die/der Auszu-
bildende grundsatzlich auBerhalb der Arbeitszeit
zu erledigen. Ein Fernbleiben ist nur mit vorheriger
Zustimmung der/des Ausbildenden gestattet. Kann
diese Zustimmung den Umstanden nach vorher nicht
eingeholt werden, so ist die/der Ausbildende unver-
zlglich Uber die Grunde des Fernbleibens zu unter-
richten.

(5) Bleibt die/der Auszubildende ohne Erlaubnis oder
hinreichende Entschuldigung der Arbeit oder der
Berufsschule fern, so verliert sie/er fir die Dauer
des Fernbleibens den Anspruch auf Ausbildungsver-
gutung.

§ 6 Urlaub

(1) Der Urlaub richtet sich nach dem jeweils von der
Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeits-
bedingungen der  Arzthelferinnen/Medizinischen
Fachangestellten mit dem Verband medizinischer
Fachberufe eV. abgeschlossenen Manteltarifvertrag
in Verbindung mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz
(siehe C).

(2) Der Urlaub soll moglichst zusammenhangend und in
der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen
werden.

§ 7 Kiindigung

(1) Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungs-
verhaltnis ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist und
ohne Angabe von Griinden gekindigt werden.

(2) Nach Beendigung der Probezeit kann das Berufsaus-
bildungsverhaltnis nur gekindigt werden (§ 22 BBiG)
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist und
b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kindi-
gungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die Berufs-
ausbildung aufgeben oder sich fur eine andere Be-
rufstatigkeit ausbilden lassen will.

(3) Die Kundigung muss schriftlich, in den Fallen von
Absatz (2) unter Angabe des Kundigungsgrundes,
erfolgen.

(4) Eine Kindigung aus einem wichtigen Grund ist un-
wirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen
dem zur Kundigung Berechtigten langer als zwei Wo-
chen bekannt sind. Ist ein Einigungsverfahren gemaf
§ 9 eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der
Lauf dieser Frist gehemmt.

(5) Wird das Berufsausbildungsverhaltnis nach der Pro-
bezeit vorzeitig gelést, so kann die/der Ausbildende
Ersatz des Schadens verlangen, wenn der Andere
den Grund fur die Auflésung zu vertreten hat. Das gilt
nicht bei Kiindigungen wegen Aufgabe oder Wechsel
der Berufsausbildung. Der Anspruch erlischt, wenn
er nicht innerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhaltnisses geltend
gemacht wird.

(6) Bei Kundigung des Berufsausbildungsverhéltnisses
wegen Praxisaufgabe ohne Nachfolger verpflichtet
sich die/der Ausbildende, sich mit Hilfe der Arzte-
kammer und der Agentur fur Arbeit um eine weitere
Ausbildung bei einer/einem Ausbildenden zu bemii-
hen.

§ 8 Zeugnis

Bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses ist von
der/dem Ausbildenden der/dem Auszubildenden ein
Zeugnis auszustellen. Es muss Angaben enthalten Uber
Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie Uber die
erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der/des Aus-
zubildenden, auf Verlangen der/des Auszubildenden
auch Angaben Uber Verhalten und Leistung.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhalt-
nis soll vor Inanspruchnahme des Rechtsweges eine
Schlichtung durch die Ausbildungsberatung der Arzte-
kammer Niedersachsen erfolgen.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen

(1) Soweit in diesem Ausbildungsvertrag Regelungen
nicht getroffen worden sind, finden die Bestimmun-
gen des Berufshildungsgesetzes (BBiG) sowie die
von der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen
Fachangestellten mit dem Verband medizinischer
Fachberufe eV. geschlossenen Tarifvertrage in der
jeweils gultigen Fassung entsprechende Anwendung.

(2) Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsaus-
bildungsverhaltnis betreffen, bedlrfen der Schrift-
form.
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